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chung der Produktions- und Effekti
vitätsziele schrittweise weiter erhöht, 
ihr Anteil an den G. wird insgesamt 
wachsen. „Der Einsatz gesellschaft
licher Fonds aus Mitteln des Staates 
für das Wohnungswesen, die Auf
rechterhaltung stabiler Verbraucher
preise und Tarife, für Bildung, Ge
sundheitswesen, Erholung, Kultur 
und Sport ist im Einklang mit der 
Leistungsentwidclung der Wirtschaft 
von rund 161 Mrd. M 1971-1975 
auf 207-210 Mrd. M 1976-1980 zu 
erhöhen.“ (IX. Parteitag, Direktive, 
S. 21)

Gemeinde: grundlegende Einheit
des Gesellschafts- und —*- Staatsauf
baus der DDR. Mit der Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft ist eine grundlegende so
ziale Erneuerung der G. verbunden. 
Sie entwickeln sich im Rahmen der 
zentralen staatlichen Leitung und Pla
nung zu eigenverantwortlichen Ge
meinschaften, in denen die Bürger 
arbeiten und ihre gesellschaftlichen 
Verhältnisse gestalten. Die Entwick
lung der G. ist unmittelbar mit der 
ständigen Erhöhung des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus des 
Volkes auf der Grundlage eines 
hohen Entwicklungstempos der sozia
listischen Produktion, der Erhöhung 
der Effektivität, des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts und des 
Wachstums der Arbeitsproduktivität 
in der sozialistischen Gesellschaft 
verbunden. Die G. „gestalten die not
wendigen Bedingungen für eine stän
dig bessere Befriedigung der mate
riellen, sozialen, kulturellen und son
stigen gemeinsamen Bedürfnisse der 
Bürger“. (Verf. der DDR, Art. 43) 
Zur Lösung dieser Aufgaben arbeiten 
sie auf der Grundlage und in Ver
wirklichung der staatlichen Pläne und 
zur wirksamen Ausschöpfung aller 
territorialen Wachstumsfaktoren 
durch die territoriale Rationalisierung 
eng mit den Betrieben und Genos
senschaften ihres Gebietes sowie mit 
benachbarten —*■ Städten und G. zu

sammen. Die verfassungsrechtliche 
Stellung der G. regeln die Art. 41 
und 43 der —> Verfassung der DDR. 
Die G. ist als territoriale Einheit des 
Staatsaufbaus nicht immer mit einer 
einzelnen Ortschaft identisch. In zahl
reichen Fällen vereinigt eine G. meh
rere kleinere Dörfer und Siedlungen. 
Über die Bildung und den Zusam
menschluß von G. beschließt entspre
chend den Rechtsvorschriften der -»■ 
Kreistag auf Vorschlag der Volksver
tretungen der beteiligten Städte und 
G. Das Organ der einheitlichen so
zialistischen Staatsmacht in der G., 
das unter Führung der Partei der Ar
beiterklasse auf der Grundlage der 
Gesetze und anderer Rechtsvorschrif
ten und in enger Verbindung mit den 
Werktätigen, ihren gesellschaftlichen 
Organisationen und Kollektiven die 
Staatspolitik der Arbeiter-und- 
Bauern-Macht verwirklicht, ist die 
von den wahlberechtigten Bürgern 
auf fünf Jahre gewählte -> Gemein
devertretung. Zur Wahrnehmung ihrer 
Verantwortung wählt sie den -*■ Rat 
der Gemeinde, dessen Vorsitzender 
der -* Bürgermeister ist, sowie ihre 
Kommissionen. Der G.Vertretung 
und dem Rat der G. obliegt es, in 
Verwirklichung der Politik des sozia
listischen Staates die Entwicklung des 
gesellschaftlichen Lebens in der G. zu 
leiten und zu planen. Sie tragen eine 
besondere Verantwortung für die 
weitere Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen der Bürger 
und für die Entwicklung der Bürger
initiative im Wettbewerb der Städte 
und G. Ihnen sind bestimmte Betriebe 
und Einrichtungen der örtlichen Ver
sorgungswirtschaft unterstellt. Die 
G.Vertretungen können zur gemein
samen Lösung von Aufgaben auf be
stimmten Gebieten der gesellschaft
lichen, insbesondere der wirtschaft
lichen Entwicklung mit anderen G. 
und Städten -*■ kommunale Zweck
verbände auf vertraglicher Grundlage 
bilden, in denen auch Betriebe, Ge
nossenschaften und Einrichtungen 
Mitglied sein können. Mit der wei-


